
Am l(öllnischen parl( 1 ' i0179 Berlin ' Germany

Sa m melbestätigu ng
über Geldzuwendungen/Mitgliedsbeiträge im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes

an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des l(örperschaftsteuergesetzes bezeichneten l(örperschaften,

Personenvereirigungen oder Vermögensmassen Spender-Nr. 1807299

Name und Anschrift

des Zuwendenden:

Gesamtbetrag der Zuwendun g

Herrn

Wolfgang 5andt

Burgsteige 8

87674 Ruderatshofen

**t.3oo,oo EURin Ziflern:

Zeitraum der Sam melbestätigung:

in Buchstaben: Eintausenddreihundert

01. 01. 2017 - 31.12.2017

Wir sind wegen Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffent-
lichen Gesundheitspfl ege nach der Anlage zum l(örperschaftsteuerbescheid

des Finanzamtes für I(örperschaften l, Berlin, 271672152443 vom 10.08.2017 für
den letzten Veranlagungszeitraum 2015 nach § 5 Abs. r Nr. 9 des l(örperschafts-

steuergesetzes von der l(örperschaftssteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbe-

steuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit. Es wird bestätigt, dass die
Zuwendung nur zur Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der

öffentllchen Gesundheitspflege verwendet wird. Es wird bestätigt, dass über die
in der 6esamtsumme enthaltenen Zuwendungen l(eine weiteren Bestätigungen,

weder formelle Zuwendungsbestätigungen noch Beitragsquittungen o. ä., aus-
gestellt wurden und werden. 0b es sich um den Verzicht von Aufwendungen
handelt, ist der Anlage zur Sammelbestätigung zu entnehmen.

Berlin,07.02.2018
'1- |
J ltl{'^o {"L/A"/
l- * -'l

Florian Westphal

G eschäftsfü h rer

Diese Zuwendungsbestätigung wird lt. Genehmigung vom 08.06.2005 des

Fina nzamtes fü r l(örperschaften I Berli n, SlNt. 27 I 6t2l 52443, a utomatisch
erstellt und ist ohne 0riginalunterschrift gültig.

Hinweis: Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungs-

bestätigung erstellt oder veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in
der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecl(en

verwendet werden, haftet für die entgangene steuer (s tob Abs. 4 ESIG,

§ 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. S GewStG). Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis

für die steuerliche Berücl(sichtigung der Zuwendung anerl(annt, wenn das

Datum des Freistellungsbescheides länger als 5 Jahre bzw. das Datum der
Feststellung der Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach

5 6oa Abs. 1 A0 Iänger als 3 lahre seit Ausstellung des Besrheides zurückliegt
(§ e; nus. r no).


